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4. 59. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Niederkassel für einen 

Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplan 143 N, „Gladiolenweg“ im 

vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB, 

hier: Aufstellungs- und Offenlagebeschluss gemäß § 1 Abs. 3 BauGB 

 Sachverhalt: 

 
Bei Aufstellung des Bebauungsplans 143N Gladiolenweg in der zur 
Offenlage vorliegenden Form ist die Änderung des 

Flächennutzungsplans der Stadt Niederkassel aus dem Jahr 1974 im 
vereinfachten Verfahren erforderlich. Dies ergibt sich aus Folgendem: 

Geplante Baugebietsentwicklung 

Mit dem Bebauungsplan 143N „Gladiolenweg“ soll das Baurecht nach 

den bisher rechtskräftigen Bebauungsplänen 103N Teil A und 103N Teil 

B an aktuelle Anforderungen und städtebauliche Zielsetzungen 

angepasst werden. Dieser Bebauungsplan setzt hierzu ausschließlich 

Wohnbauflächen sowie eine Fläche für den Gemeinbedarf fest. Der 

Flächennutzungsplan der Stadt Niederkassel stellt jedoch im Bereich 

nordwestlich des Gladiolenwegs, Ecke Weidenstraße ein Mischgebiet 

dar. 

Planverfahren 

Da der Bebauungsplan 143N nicht als Bebauungsplan der 

Innenentwicklung nach § 13a aufgestellt wird, kann der 

Flächennutzungsplan nicht auf dem Wege der Berichtigung geändert 

werden. Andererseits sind die Grundzüge der städtebaulichen Planung, 

wie sie im Flächennutzungsplan niedergelegt sind, durch die 

Planänderung nicht betroffen. Mit einer Größe des Änderungsbereichs 

von lediglich 1,25 ha ist zudem der Umfang der Änderung gering. Eine 

besondere städtebauliche Bedeutung kommt weder der bisherigen 

Mischgebietsdarstellung noch der geplanten Wohngebietsdarstellung 

zu. 

Das Planverfahren kann daher im vereinfachten Verfahren nach § 13 

Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt werden. Von einer frühzeitigen 

Beteiligung kann nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen werden, 

was vorliegend wegen der bereits durchgeführten frühzeitigen 
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Beteiligung des inhaltlich praktisch deckungsgleichen Bebauungsplans 

143N angezeigt ist. 

Eine Umweltprüfung und ein Umweltbericht sind nach § 13 Abs. 3 nicht 

durchzuführen. Die Prüfung und Darstellung der Umweltbelange erfolgt 

jedoch auf der Ebene des Bebauungsplanverfahrens des 

Bebauungsplans 143N. 

Top 4 und 5 werden ebenfalls gemeinsam beraten. 

Herr Thielecke (Städtebauliche Arbeitsgemeinschaft) stellt die Planung 
vor. 
Ausschussmitglied Kitz (CDU) fragt nach dem Bestandsschutz der 

„Entenfarm“ im Falle eines Verkaufs. 
Herr Thielecke trägt vor, dass die hier geplante 

„Fremdkörperfestsetzung“ für diesen Fall Bestandsschutz gewährleiste 
für eine vergleichbare gewerbliche Nachfolgenutzung. 
Beigeordneter Esch ergänzt, dass während des Aufstellungsverfahrens 

Schallmessungen durchgeführt werden sollten um die 
Fremdkörperfestsetzung zu untermauern. 

Herr Thielecke erläutert die überarbeitete Baustruktur für den Nord- 
und Südteil des Bebauungsplanes, die auf Grund der Anregungen im 
bisherigen Verfahren erforderlich wurden. 

Ausschussmitglied Kitz (CDU) bedankt sich für die Überarbeitung. 
Beigeordneter Esch bittet darum, die Festsetzung der überbaubaren 

Grundstücksfläche für den Bereich der Kindertagesstätte bis zur 
Offenlage offen zu lassen. Die endgültige Abstimmung und 
Entscheidung darüber, ob dort eine Kindertagesstätte gebaut werden 

soll, steht noch aus. 
 
 

 Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat der Stadt Niederkassel beschließt die 59. Änderung des 

Flächennutzungsplans der Stadt Niederkassel im vereinfachten 

Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch für den Bereich des bisher als 

Mischgebiet dargestellten Bereichs nordwestlich der Ecke 

Gladiolenweg/ Weidenstraße in dem in der Anlage 1 dargestellten 

Bereich gemäß §§ 1 Abs. 3 und 2 Abs. 1 Baugesetzbuch. 

Der Rat billigt den Planentwurf und beschließt weiter, den Entwurf der 

59. Änderung des Flächennutzungsplanes zeitgleich mit dem Entwurf 

des Bebauungsplanes 143 N „Gladiolenweg“ öffentlich auszulegen. 

 

 Ja 19  Nein 0  Enthaltung 0   
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